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9.   Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsvorschrift 

9.1   Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

1Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft. 2Sie tritt mit Ablauf des 31. 
Dezember 2028 außer Kraft.

9.2   Übergangsvorschrift 

Vorhaben, für die nach der FORSTZUSR 2021 bereits ein Antrag gestellt worden ist, werden auch nach 
dem 31. Dezember 2025 nach den Bestimmungen der FORSTZUSR 2021 abgewickelt.


